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A. Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung
„klassischer“ Blanketterklärungen

Wer im Rechtsverkehr ein Rechtsgeschäft abschließen möchte, kann aus unter-
schiedlichen Gründen den Wunsch hegen, den Geschäftsinhalt nicht vollumfäng-
lich selbst festzusetzen. Stattdessen kann es seinem1 Willen entsprechen, bei der
Bestimmung der Rechtsfolgen – abweichend vom prototypischen Vorstellungs-
bild des Gesetzes – Fremde hinzuzuziehen. Diesem Begehren trägt das deutsche
Privatrecht an verschiedenen Stellen Rechnung, am sichtbarsten in den §§ 164 ff.,
185 BGB. Eine besondere Form der Hinzuziehung Fremder stellt die sog. Blan-
ketterklärung dar. Hierunter versteht man klassischerweise ein zur Vervollstän-
digung bestimmtes Schriftstück, das von einer Person (Aussteller) zwar bereits
gezeichnet ist, aber oberhalb der Zeichnung gar keinen oder nur einen lücken-
haften Text (Obertext) aufweist,2 und das einer anderen Person (Ausfüllendem)
zur Vervollständigung überlassen wird3. Das so umrissene Alltagsphänomen be-
schäftigt die Rechtswissenschaft bereits seit vielen Jahrzehnten. Betrachtet man
Veröffentlichungen neueren Datums, so sticht dennoch die Wiederholung einer
Feststellung ins Auge: Die Probleme rund um das Blankett seien noch nicht
gelöst.4 Zu unterstreichen scheinen diesen Befund auch die umstrittenen Ent-
scheidungen BGH NJW 1984, 798 vom 12.01.19845 sowie BGHZ 132, 119 vom

1 Alle Personenbezeichnungen in dieser Arbeit sind geschlechtsneutral zu verstehen.
2 Siegel, Blanketterklärung, S. 3; in Anschluss an diesen auch Wächter, Blankobürgschaft,

S. 14. Siehe ferner etwa Voß, JhJb 56 (1910), 412; Klügge, Anfechtung von Blanketterklärun-
gen, S. 1; P. Fischer, Blanketterklärung, S. 31; G. Fischer, Blanketterklärung, S. 3. Vgl. auch
die Bedeutungsbeschreibung bei Duden online, URL: https://www.duden.de/node/23310/revi
sion/1225110 (Abrufdatum: 22.08.2025): „bereits unterschriebenes, noch nicht [vollständig]
ausgefülltes Schriftstück, das der Empfänger absprachegemäß ausfüllen soll“. Siehe einge-
hend zum Begriff und zu im Detail abweichenden Begriffsbestimmungen noch Kap. 2 unter
A.

3 Dieser Zusatz findet sich häufig nicht explizit, wird aber in aller Regel stillschweigend
vorausgesetzt. Ausdrücklich etwa Zwirner, Blankett, S. 16; Bornemann, Blankobürgschaft,
S. 8; K. Feldmann, Haftung und Anfechtung, S. 9.

4 Vgl. nur Kindl, Rechtsscheintatbestände, S. 121: „Gleichwohl können die [mit dem Blan-
kettmissbrauch] zusammenhängenden Probleme noch nicht als gelöst angesehen werden“;
ferner Benedict, Jura 1999, 78, 79; in Bezug auf die „theoretische Standortbestimmung der
Blanketterklärung“ auch P. Fischer, Blanketterklärung, S. 39 und ähnlich Chelidonis, Haf-
tungsgrundlagen, S. 15.

5 Kritisch insbesondere Reinicke/Tiedtke, JZ 1984, 550 ff.



000024 /tmp/1772097772145/6430 26.02.26 10:22

4 A. Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung

29.02.19966. In letzterem Urteil vollzog der BGH sogar eine Rechtsprechungsän-
derung mit Blick auf die Behandlung von Bürgschaftsblanketten.

Doch nicht nur attestiert sich die Fachliteratur selbst noch bedeutsame Lü-
cken; insbesondere weist die gesamte Blankettdebatte an sich einige Merkmale
auf, die einer kritischen Reflexion bedürfen:

Erstens liegt der Diskussion in jüngerer Zeit eine erstaunliche Ergebnisori-
entierung zugrunde. Dies gilt insbesondere für die Frage, ob der Unterzeichner
bei weisungswidriger Ausfüllung des Blanketts entsprechend dem eingesetzten
Inhalt auf Erfüllung haftet. Exemplarisch heißt es hierzu bei Kindl, es bestehe
heute scheinbar Einigkeit darüber, dass der Aussteller gegenüber gutgläubigen
Dritten auch bei weisungswidriger Ausfüllung hafte; unklar seien allein die dog-
matische Begründung der Haftung sowie die Anfechtungsmöglichkeiten des
Ausstellers.7 In dieser Linie verstanden sich Autoren vielfach als bloße Wegbe-
reiter eines schon vorgefundenen Ergebnisses8 – und beriefen sich dabei maßgeb-
lich auf ihr allgemeines Gerechtigkeitsgefühl9. Bereits die dogmatische Einord-
nung des Blanketts nimmt man zum Teil mit Blick auf das gewünschte Resultat
vor: Der sog. Vollmachtstheorie wurde etwa vorgeworfen, sie vermöge nicht die
Haftung des Blankettausstellers in Missbrauchsfällen zu erklären.10

Warum dieses in weiten Kreisen vertretene Ergebnis Ausdruck evidenter Ge-
rechtigkeit sein soll, wird häufig nicht dargelegt. Dem Verfasser jedenfalls drängt
sich ein eindeutiges Judiz nicht auf. Von anderer Seite wurde in der Vergangenheit
eine Erfüllungshaftung bei weisungswidriger Ausfüllung sogar ganz abgelehnt.11

6 Daran anschließend BGH NJW 1997, 1779, 1780; BGHZ 140, 167, 171 f.; BGH NJW
2000, 1179, 1180. Zustimmend etwa (in den dort behandelten Teilen) Eckardt, Jura 1997, 189,
190 ff. Zumindest teils ablehnend dagegen Bülow, ZIP 1996, 1694 ff.; Keim, NJW 1996,
2774 ff.; Benedict, Jura 1999, 78 ff.; Binder, AcP 207 (2007), 155, 194 ff.

7 Vgl. Kindl, Rechtsscheintatbestände, S. 121.
8 Vgl. nur Canaris, Vertrauenshaftung: Unmittelbar zu Beginn seiner Ausführungen so-

wohl zur offenen (siehe S. 54) als auch zur verdeckten Blankettlage (siehe S. 64) formuliert er
das Ergebnis der herrschenden Meinung und kommt ohne Weiteres auf die strittige dogma-
tische Begründung jenes Ergebnisses zu sprechen. Ähnlich Chelidonis, Haftungsgrundlagen,
S. 13 ff., 21 f. Vgl. zum Blankoakzept auch Grohmann, Rechtsnatur des Blankoakzeptes, S. 28,
die es zum Prüfstein jeder dogmatischen Konstruktion erhebt, ob die – vermeintlich gewohn-
heitsrechtlich verfestigten – Ergebnisse der Rechtsprechung erklärt werden können.

9 Besonders deutlich RGZ 65, 409, 411 (zum Blankowechsel). Näher zu sog. Billigkeitser-
wägungen in Kap. 2 unter D. I. 4. b) cc) (3) (b) (cc).

10 Siehe u. a. Oertmann, AT, § 126 Anm. 3 a) β) ββ), S. 443. Kritisch hierzu schon Siegel,
Blanketterklärung, S. 25.

11 Siehe Haußmann, Gruchot 58 (1914), 289, 315, wenngleich er Ausnahmen im Einzelfall
nicht ausschließt; Zwirner, Blankett, S. 106 f., der selbst wiederum auf Argumente der Billig-
keit zurückgreift, vgl. zum Wechselblankett auch S. 96; Nischik, Blankett, S. 29 ff. – anders
nur, wenn die weisungswidrige Ausfüllung irrtümlich erfolgt und die finale Erklärung der
vom Unterzeichner gewollten zumindest inhaltsähnlich bleibt: Hier befürwortet er eine durch
Anfechtung auf das negative Interesse reduzierbare Haftung; Macris, Vollmachtserteilung,
S. 215 f. für den Fall des offenen Blanketts; G. Fischer, Blanketterklärung, S. 96 ff. für den Fall
des offenen Blanketts. Siehe ferner noch das Berufungsurteil des OLG Dresden im sog.



000025 /tmp/1772097772145/6430 26.02.26 10:22

5A. Die Notwendigkeit einer erneuten Untersuchung

Die Ergebnisorientierung der herrschenden Meinung erweist sich daher schon
rein empirisch als von zweifelhafter Legitimität. Jedenfalls wird sich festhalten
lassen, dass der sog. unbefangene Betrachter, sollte er doch ein Bedürfnis für die
Haftung des Blankettausstellers verspüren, kaum die Art der Haftung unmittel-
bar „miterfühlen“ wird: Ob der Blankettaussteller sich (vorläufig) an dem Inhalt
der ausgefüllten Urkunde festhalten lassen muss (Erfüllungshaftung) oder ob ihn
von vornherein bloß eine schadensersatzrechtliche Haftung aus culpa in contra-
hendo trifft, ist nur aus rechtssystematischen Gesichtspunkten und nicht intuitiv
feststellbar. Das so gern von der herrschenden Meinung vereinnahmte Rechts-
gefühl erübrigt vor diesem Hintergrund nicht eine ergebnisoffene Untersuchung
der Fälle weisungswidriger Blankettausfüllung auf Grundlage der einschlägigen
gesetzlichen Wertungen.

Zweitens führte die dargelegte Ergebnisorientierung dazu, dass die Blankett-
debatte in den letzten Jahrzehnten vielfach mehr von persönlichen Billigkeitser-
wägungen denn von juristischer Methodik und Stringenz geprägt war. Bisweilen
gestand man offen ein, das eigene Ergebnis sei methodisch kaum zu rechtferti-
gen.12 Binder kritisiert sogar, in der heutigen Literatur erfolge die Behandlung des
Blanketts ganz „ohne Vertiefung der dogmatischen Begründung“.13

Unvermeidbarer Auswuchs dieser Tendenzen ist, dass man auf die Blankett-
erklärung teils Grundsätze anwendet, welche von der herkömmlichen Dogmatik
abweichen. Als Beispiel sei hier nur genannt, dass die Abgrenzung von Stellver-
tretung und Botenschaft für das verdeckte Blankett ausnahmsweise nicht anhand
des äußeren Erscheinungsbilds, sondern anhand der Rechtslage im Innenverhält-
nis erfolgen soll.14 Einige Autoren entwarfen auch neue Haftungskonstruktionen,
um speziell die Haftung des Blankettausstellers in Missbrauchsfällen – gleichsam
mit der „Brechstange“ – zu begründen.15

Drittens ist zu berücksichtigen, dass sich grundsätzlich jede Willenserklärung
als Blankett ausgestalten lässt.16 Dementsprechend haben sich im Laufe der blan-

Postkartenfall (RGZ 105, 183; zusammengefasst ebd. S. 184). Weitgehend auch K. H. Müller,
Blankettunterschrift, S. 53 ff. In letzter Konsequenz zudem Riezler, AcP 95 (1904), 357 ff. für
der Schriftform unterliegende Willenserklärungen. Aus jüngerer Zeit jedenfalls für Blanko-
bürgschaften zudem Benedict, Jura 1999, 78, 83. Zuletzt für Fälle, in denen die gesetzliche
Schriftform eine Warnfunktion aufweist, Binder, AcP 207 (2007), 155, 194 ff.

12 Siehe G. Müller, AcP 181 (1981), 515, 526 in Bezug auf die Analogiebildung zu den
§§ 171 f. BGB für die verdeckte Blankettlage: Obwohl er die Analogievoraussetzungen nicht
für einschlägig erachtet, wendet er die §§ 171 f. BGB dennoch analog an (so ausdrücklich ebd.
S. 528 f.), in Anlehnung an eine von Canaris angestellte „Billigkeitserwägung“ (so G. Müller
selbst, AcP 181 [1981], 515, 527).

13 Binder, AcP 207 (2007), 155, 165.
14 So P. Fischer, Blanketterklärung, S. 120 ff.; G. Fischer, Blanketterklärung, S. 11 ff.; G.

Müller, AcP 181 (1981), 515, 522 f.; Kindl, Rechtsscheintatbestände, S. 124 f. Kritisch hierzu
Pawlowski, JZ 1997, 309, 311.

15 So z. B. P. Fischer, Blanketterklärung, S. 215 ff.; G. Müller, AcP 181 (1981), 515, 536 ff.
16 Vgl. etwa W. Meyer, Blankett, S. 7.
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kettrechtlichen Diskussion verschiedene Differenzierungen eingebürgert: Unter-
schieden wird insbesondere – je nach Erkennbarkeit der Blankettsituation für
den Adressaten – zwischen der „offenen“ und „verdeckten“ Blankettlage, sowie
danach, ob der Ausfüllende zugleich auch der Adressat der vervollständigten
Erklärung ist. Kombiniert man diese Varianten, so ergeben sich allein hieraus
schon mehrere verschiedene Fallgestaltungen. Zwischen diesen wurden trenn-
scharfe Grenzen lange Zeit nicht gezogen17; bisweilen ist es nach wie vor schwer
auszumachen, für welche Fallvariante eine bestimmte Aussage Gültigkeit bean-
sprucht.

Vor dem Hintergrund der drei aufgezählten Umstände ist es sinnvoll, bei der
Untersuchung der Blanketterklärung nochmals ganz vorne anzusetzen. Nicht
auf Basis persönlich-intuitiver Gerechtigkeitsempfindungen, sondern ausgehend
von der Suche nach den einschlägigen rechtlichen Grundwertungen gilt es, mit
unvoreingenommenem Blick strukturiert nach Fallgruppen die juristisch richtige
Handhabung von Blanketterklärungen deduktiv zu entwickeln.

17 Canaris, Vertrauenshaftung, S. 54 kritisierte noch 1971, dass zwischen offener und ver-
deckter Blankettlage im Schrifttum nicht hinreichend unterschieden werde.
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B. Die Erforderlichkeit einer Erweiterung
des klassischen Blankettbegriffs

Im Ausgangspunkt dieser Arbeit soll derweil gar nicht das oben präsentierte
klassisch-enge Verständnis vom Begriff der Blanketterklärung („Blanketterklä-
rung i. e. S.“) stehen. Vielmehr sei der Begriff der Blanketterklärung im Vergleich
zu den meisten bisherigen Abhandlungen in zweierlei Richtung erweitert.

Erstens: Der herkömmlichen Beschränkung der Blankettdiskussion auf un-
vollständige, aber bereits unterzeichnete Urkunden wohnt keine naturgesetzliche
oder denklogische Zwangsläufigkeit inne. Der klassischen Konstellation jeden-
falls ähnlich sind Fälle, in denen an die Stelle der Unterschrift ein anderes Er-
kennungszeichen wie ein Faksimilestempel, eine vorgedruckte Unterschrift1 oder
ein bloß maschinenschriftlicher Namenszug tritt.2 Zu nennen ist ferner die Kon-
stellation, dass ein Lückentext gar nicht unterzeichnet ist, der Aussteller sich also
nur aus dem Fließtext ergibt. Eine interessengerechte Erfassung des Gesamt-
phänomens „Blanketterklärung“ gelingt am besten, indem man Fälle der letzt-
genannten Art jedenfalls nicht von vornherein aus der Betrachtung ausschließt.
Denn nur wenn man solche Fälle zumindest mitberücksichtigt, lässt sich auch
bewerten, ob die herrschende Konzentration auf unterschriebene Lückentexte
eine haltbare Fallgruppenbildung darstellt.

Zweitens: Im Rahmen der bisherigen blankettrechtlichen Diskussion werden
häufig die sog. Blankettschuldverhältnisse in Bezug genommen, v. a. die §§ 243,
262 ff., 315 ff. BGB, 95, 375 HGB.3 Eine detaillierte Untersuchung jener Schuld-
verhältnisse mit unbestimmtem Inhalt unterbleibt dabei jedoch; ebenso eine prä-
zise Prüfung, inwieweit die rechtliche Behandlung von Blankettschuldverhält-
nissen und Blanketterklärungen i. e. S. in letzter Konsequenz aneinander anzu-
gleichen ist. Dieses Versäumnis gilt es hier ausführlich nachzuholen. Denn ob-
schon Blankettschuldverhältnisse und Blanketterklärungen i. e. S. gewiss nicht
deckungsgleich sind, so teilen sie doch jedenfalls zwei prägende Problemkreise:

1 So im sog. Postkartenfall: RGZ 105, 183 ff.
2 Vgl. zu Problemen bei der Abgrenzung der Blankettfälle auch P. Fischer, Blanketter-

klärung, S. 32 ff. m. w. N.
3 Siehe nur Haußmann, Gruchot 58 (1914), 289, 295 f.; ders., ZHR 73 (1913), 203, 205

Fn. 4, 207 Fn. 12; Poulakos, Schuldverhältnisse, S. 100 ff.; P. Fischer, Blanketterklärung,
S. 94 f. Gar eine Wesensähnlichkeit der Blanketterklärung i. e. S. und der §§ 317 ff. BGB
stellen fest: Zwirner, Blankett, S. 39; W. Meyer, Blankett, S. 44.
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die regulatorische Unvollkommenheit und die daraus folgende Notwendigkeit
einer nachträglichen Konkretisierung. Führt man sich weiterhin vor Augen, dass
ergänzungsbedürftig beim Blankettschuldverhältnis auch jede einzelne der abge-
gebenen Willenserklärungen ist, dass diese Willenserklärungen selbstverständ-
lich auch in Schriftform abgegeben werden können und dass ihre regulatorische
Unvollkommenheit auch durch weiße Lücken auf dem Papier dargestellt werden
kann, wird endgültig die Nähe von Blankettschuldverhältnissen und Blanketter-
klärungen i. e. S. deutlich.4 Angesichts der strukturellen Parallele erwiese sich
eine Untersuchungsbeschränkung auf Blanketterklärungen i. e. S. als sachfremde
Insularisierung einer rechtlichen Problematik; sie würde notwendig die schon
oben kritisierte Entstehung von Sondersystemen provozieren. Dem gilt es durch
eine Ausdehnung des Untersuchungsgegenstands entgegenzuwirken.

Vor dem Hintergrund der beiden dargelegten Begriffserweiterungen fasst die
vorliegende Arbeit unter dem Terminus der Blanketterklärung alle Erklärungen
zusammen, die bestimmungsgemäß noch der Ergänzung bedürfen, damit die
anvisierte Regelung ihren Abschluss findet („Blanketterklärung i. w. S.“ oder
„rechtsgeschäftliches Blankett“).5

Zwei Fallgestaltungen fallen wohlgemerkt nicht unter dieses Begriffsverständ-
nis. Blankovollmachten ziehen der Vertretungsmacht zwar nahezu keine Gren-
zen und verschaffen dem Vertreter dadurch ein sehr weitreichendes rechtliches
Können; doch ist die Bevollmächtigung an sich nicht ergänzungsbedürftig, son-
dern in ihrer weitreichenden Machtverschaffung bestimmungsgemäß abge-
schlossen.

Ähnliches gilt, wenn der Erklärende den Inhalt seiner Erklärung im Abga-
bezeitpunkt subjektiv nicht kennt. Als Beispiel genannt seien die Fälle ungelesen
unterschriebener Urkunden.6 Wie der Erklärende auch weiß, ist seine Erklärung
hier nämlich objektiv nicht mehr konkretisierungsbedürftig. Er hätte die ihn
treffenden Rechtsfolgen daher vor der Abgabe jederzeit nachlesen können. Dass

4 Bisweilen werden die ein Blankettschuldverhältnis konstituierenden Willenserklärungen
auch ausdrücklich als Blanketterklärungen bezeichnet, siehe etwa Lukes, NJW 1963, 1897,
1990 und vgl. auch P. Fischer, Blanketterklärung, S. 94.

5 Eine Kategorie der Blanketterklärung i. w. S. wurde bereits von Cohn, Das rechtsge-
schäftliche Handeln, S. 23 f. Fn. 2 und P. Fischer, Blanketterklärung, S. 90 f. vorgeschlagen.
Beide kapitulierten allerdings umgehend vor dem vermeintlich etablierten Verständnis des
Wortes, demzufolge eine urkundliche Niederlegung erforderlich sei. Dabei war Cohns Über-
legung, unter Blanketterklärungen i. w. S. solche Fälle zusammenzufassen, in denen „die
abgegebene [Willenserklärung] die gewollten Rechtsfolgen nicht hinreichend bestimmt an-
gibt“ und in denen „diese Bestimmung nach dem Willen des Erklärenden später anderweitig
erfolgen soll“ (Das rechtsgeschäftliche Handeln, S. 23), dem hiesigen Begriffsverständnis zu-
mindest ähnlich.

6 In diesen Fällen aber von Blankounterschriften sprechend Rehberg, Rechtfertigungs-
prinzip, S. 515; ders., in: BeckOGK-BGB, 01.05.2025, § 119 Rn. 123 ff. Vgl. auch Brodmann,
in: Ehrenbergs Handbuch IV/2, S. 99 f., der es als Blankettentschluss bezeichnet, wenn je-
mand dem Verweis auf die AGB seines Geschäftsgegners zustimmt, ohne diese zu kennen.
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sein subjektives Vorstellungsbild vom objektiven Erklärungsinhalt abweicht, ist
klassischer Gegenstand des Anfechtungsrechts, hat aber mit dem blankettrecht-
lichen Problem einer nachträglich noch ergänzungsbedürftigen Erklärung nichts
gemein.7

Ist der Blankettbegriff damit einer Erweiterung zugeführt, muss ausgehend
hiervon der Gegenstand der vorliegenden Arbeit sogleich wieder begrenzt wer-
den, und zwar in dreierlei Hinsicht. Erstens soll das Hauptaugenmerk der fol-
genden Untersuchung auf den bürgerlich-rechtlichen Erscheinungsformen der
Blanketterklärung ruhen; einzelne Bezüge zum Wechselrecht werden sich dabei
aufgrund der historischen Entwicklung jedoch nicht vermeiden lassen. Zweitens
wird sich die Arbeit nur vertraglichen Willenserklärungen widmen – unter Aus-
schluss einseitiger Rechtsgeschäfte; die im zweiten Kapitel erarbeiteten Ergeb-
nisse dürften auf letztere dennoch weitgehend übertragbar sein. Drittens schließ-
lich klammert das hiesige Werk solche Blanketterklärungen aus, bei denen nicht
der Vertragsgegenstand, sondern eine Vertragspartei oder ein sonstiges Subjekt
der vertraglich begründeten Rechtsfolgen in blanco gelassen wird. Angesprochen
sind damit insbesondere Blankozessionen, aber auch Verträge zugunsten unbe-
stimmter Dritter8, Fälle des § 95 HGB sowie Geschäfte für den, den es angeht, bei
denen der Vertretene zunächst noch objektiv unbestimmt bleibt9. Solche Kon-
stellationen werfen eigenständige Probleme rund um die Existenz sog. subjekt-
loser Rechte auf10, die den Umfang dieser Arbeit sprengen würden.

7 Eine grundsätzliche Verschiedenheit von Fällen, in denen dem Erklärenden der Erklä-
rungsinhalt subjektiv unbekannt ist, und jedenfalls von Blanketterklärungen i. e. S. erkennt
auch Raiser, AGB, S. 170 Fn. 4.

8 Zu deren Zulässigkeit siehe nur OLG Karlsruhe WM 1997, 1476, 1477; Staudin-
ger/Klumpp (2020), § 328 Rn. 51; MüKoBGB/Gottwald, § 328 Rn. 24.

9 Zu deren Zulässigkeit siehe nur BGH NJW 1989, 164, 166; Flume, Rechtsgeschäft, § 44 II
1 a), S. 765 f.; MüKoBGB/Schubert, § 164 Rn. 125.

10 Siehe monographisch hierzu Hohner, Subjektlose Rechte – Unter besonderer Berück-
sichtigung der Blankozession, Bielefeld 1969.
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C. Zielsetzung der Arbeit und Gang der Untersuchung

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, die Funktionsweise von Blanketterklärun-
gen im oben definierten Sinne zu untersuchen und die sich hieraus ergebenden
Schlussfolgerungen für die rechtliche Handhabung von rechtsgeschäftlichen
Blanketten zu ziehen. Mit der skizzierten Erweiterung des Blankettbegriffs geht
zugleich das Anliegen einher, die einzelnen Erscheinungsformen des Blanketts
aus ihrer Behandlung als singuläre Phänomene zu lösen und in übergreifende
blankettrechtliche Strukturen einzubetten. Letztere sollen zuletzt auch daraufhin
abgeklopft werden, ob sie sich zur Lösung digitalisierungsspezifischer Sachver-
halte heranziehen lassen.

Die Untersuchung gliedert sich in zwei Abschnitte. Im ersten Kapitel seien die
sog. Blankettschuldverhältnisse ins Zentrum des Interesses gerückt. Das zweite
Kapitel behandelt sodann die „klassischen“ Blanketterklärungen i. e. S. Mit die-
ser Zweiteilung kommt die Arbeit nicht bloß dem bisherigen Stand der rechts-
wissenschaftlichen Diskussion entgegen.1 Insbesondere lässt sich trotz aller Par-
allelen – so viel sei bereits vorweggenommen – auch ein materieller Unterschied
zwischen Blankettschuldverhältnissen und Blanketterklärungen i. e. S. ausma-
chen. Während bei ersteren nämlich das Verpflichtungsgeschäft nach dem Willen
der Erklärenden schon mit dem bewusst noch fragmentarischen Inhalt zustande
kommt, sind Blanketterklärungen i. e. S. (zumeist2) noch nicht zur Annahme
durch den auserkorenen Vertragspartner bestimmt; sie bilden mit anderen Wor-
ten ihrer Zweckrichtung nach eine bloße Vorbereitungshandlung auf dem Weg
zur Abgabe einer Willenserklärung, die auf die Eingehung einer Verbindlichkeit
gerichtet ist. Insofern – nämlich unter dem Blickwinkel des Willens zur In-Gel-
tung-Setzung einer noch unvollständigen Regelung – lässt sich tatsächlich von
zwei unterschiedlichen Kategorien sprechen. Dem sei im Aufbau dieser Arbeit
Rechnung getragen.

1 Zur Kategorie der hier so bezeichneten Blanketterklärung i. e. S. siehe nur Canaris,
Vertrauenshaftung, S. 54 ff. sowie die zahlreichen einschlägigen Monographien. Zur Kate-
gorie der Blankettschuldverhältnisse siehe nur F. Arndt, Bestimmung der Leistung, S. 4; Gern-
huber, Schuldverhältnis, §§ 9 ff., S. 210 ff.

2 Anders verhält es sich in der Regel in den Zwei-Personen-Konstellationen, siehe dazu
Kap. 2 unter E.
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